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Absolutes Rauchverbot in allen 
städtischen Gebäuden und Einrichtungen 

Nichtraucherschutzgesetz wird von der Stadtverwaltung 

Düsseldorf konsequent umgesetzt 

Ab dem 1. Januar  gilt in allen städtischen Gebäuden und Einrichtungen 

ein absolutes Rauchverbot. Oberbürgermeister Joachim Erwin als Chef 

der Verwaltung hat verfügt, dass das vom Landtag beschlossene Nicht-

raucherschutzgesetz in der Stadtverwaltung konsequent umgesetzt wird: 

„Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unserer 

Kunden hat für mich absoluten Vorrang. Deshalb wird es in städtischen 

Gebäuden auch keine Raucherzimmer geben.“ Denn Untersuchungen 

des Deutschen Krebsforschungszentrums haben ergeben, dass Büros und 

Flure neben Raucherräumen zu stark frequentierten Zeiten nahezu iden-

tische Schadstoffwerte aufweisen. Ein wirklicher Schutz der Nichtrauche-

rinnen und Nichtraucher sei somit in diesen Gebäudebereichen nicht ge-

geben. 

 

Das Rauchverbot gilt ausnahmslos für alle städtische Dienstgebäude und 

Einrichtungen. Für Erziehungs- und Bildungseinrichtungen wie Schulen 

und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe - also beispielsweise 

Kindergärten und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen – gilt das 

Rauchverbot nach dem Willen des Gesetzgebers nicht nur im Gebäude, 

sondern auf dem gesamten  Grundstück. Am Eingang werden entspre-

chende Schilder aufgestellt, die auf das Rauchverbot hinweisen. Alle 

noch vorhandenen Aschenbecher beispielsweise in Warteräumen oder 

Eingangsbereichen werden entfernt. Die städtischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter werden im Rahmen des betrieblichen  Gesundheitsma-

nagements über die Folgen des Rauchens und über die Möglichkeiten, 

mit dem Rauchen aufzuhören, informiert. Es ist geplant, entsprechende 

Raucherentwöhnungsseminare anzubieten.  

  (mb) 


